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Text 

Artikel 8. 

Nach einem Zusammenstoße von Schiffen ist der Kapitän jedes der Schiffe verpflichtet, dem 
anderen Schiffe, dessen Besatzung und Reisenden Beistand zu leisten, soweit er dies ohne ernste Gefahr 
für sein Schiff, für dessen Besatzung und Reisende imstande ist. 

Ebenso ist er verpflichtet, dem anderen Schiffe, soweit möglich, den Namen und den Heimatshafen 
seines Schiffes sowie den Ort, von dem es kommt, und den Ort, nach dem es geht, anzugeben. 

Die Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Bestimmungen begründet für sich allein keine 
Haftung des Schiffseigentümers. 
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